
DES KÖNIGREICHS NORTH BARCHANT
R e g i e r u n g s s t r u k t u r 

1. Das KNB ist eine dualistische Monarchie, die Macht des Monarchen ist durch die 
Verfassung begrenzt.

2. Das KNB stellt als grundlegende Prinzipien diese des libertären Staates fest.

3. Das Staatsoberhaupt ist der Monarch. Von ihm werden die Regierung und der Premier-
minister ernannt, die wiederum die Departement und sonstige staatliche Strukturen stellen.

4. Das KNB ist ein virtueller Staat, daher hat er keine Hauptstadt und keine Aufgliederung 
in Subjekte.

5. Das KNB übt seine Souveränität im Rahmen der Möglichkeiten aus, die durch den 
Begriff „virtueller Staat“ selbst bestimmt sind.

6. Das KNB legt die Grundlagen für Staatspolitik, Wirtschaftsstrategie und kulturell-natio-
nale Entwicklung fest, es besitzt und verwaltet das Staatseigentum fest.

7. Die Währungseinheit von KNB ist ein Barchant. Die Geldemission wird ausschließlich 
vom Staat durchgeführt.

8. Im KNB dürfen keine Grenzen, Abgaben, Gebühren und sonstigen Hindernisse für den 
freien Verkehr von Personen, Informationen, Waren und Dienstleistungen festgelegt 
werden.

9. Die Nationalflagge, das Wappen, die Hymne sowie die Feiertage, deren Beschreibungen 
und das Verfahren für den amtlichen Gebrauch werden durch einschlägige Dekrete des 
Monarchen und der Regierung festgelegt.

10. Staatliche Auszeichnungen und Würden werden vom Staatsoberhaupt - vom Monarch-
en - verliehen.

11. Die Staatssprachen sind Russisch, Englisch und Spanisch. Alle staatlichen Dokumente 
werden in russischer oder englischer Sprache erstellt.

12. Die Verfassung garantiert das Recht, die Muttersprache, Kultur und Überzeugungen zu 
bewahren.

13. Das KNB schützt die Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers.

14. Das KNB kann an internationalen Vereinen und Verbänden teilnehmen.

15.  Das KNB ist ein friedliebender Staat und verurteilt alle Formen von Gewalt.


